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durch die Veterinärinspektion beim Rat des Kreises 
in Übereinstimmung mit dem Kreisvorstand der 
Gewerkschaft Staatliche Verwaltungen, Gesund
heitswesen, Finanzen organisiert. Die Organisation 
des Bereitschaftsdienstes an Schlachthöfen ist 
außerdem mit dem Cheftierarzt des betreffenden 
Schlachthofes abzustimmen.

4. Der stationäre Bereitschaftsdienst in den Bezirks
tierkliniken sowie in den Veterinäruntersuchungs
und Tiergesundheitsämtern wird entsprechend den 
tatsächlichen Bedürfnissen durch die Veterinär
inspektion beim Rat des Bezirkes angeordnet. Die 
Organisation und Durchführung des Bereitschafls- 
dienstes obliegt dem tierärztlichen Direktor im 
Einvernehmen mit der BGL der betreffenden Ein
richtung.

5. Grundsätzlich kann in einer veterinärmedizinischen 
Einrichtung stets nur ein Tierarzt für den Bereit
schaftsdienst eingeteilt werden.

6. Tierärzte, die nicht zum Bereitschaftsdienst ein
geteilt sind, aber in besonders gelagerten Fällen zu 
tierärztlichen Leistungen hinzugezogen werden 
müssen, erhalten eine Vergütung entsprechend der 
effektiven Arbeitsleistung nach Abschnitt C Ziff. 3.

C. Vergütung des tierärztlichen 
Bereitschaffsdienstes

1. Die Vergütung des tierärztlichen Bereitschafts
dienstes erfolgt unter Berücksichtigung der Dauer 
des Bereitschaftsdienstes und des Umfanges der 
Tätigkeit, die innerhalb des Bereitschaftsdienstes 
ausgeübt wird.

2. Der Bereitschaftsdienst wird grundsätzlich nur nach 
Stufe I vergütet, wobei 12 Stunden als eine Be- 
rcchnungseinheit gelten. Bei einer Tätigkeit von 
über 2 Stunden je Bereitschaftsdienst ist ein Einzel
nachweis erforderlich.

3. Vcrgütungssälzc *

sture zeit a) Pflicht
assistenten

e) Fachticrärztc 
oder Tierärzte 

b) Tierärzte mit staatlicher
Anerkennung

als Fachtierarzt

DM
1 Bei einer durch

schnittlichen Tätig
keit bis zu
2 Stunden je 
Bereitschaft
dienst 10,—

2 Bei einer durch
schnittlichen 
Tätigkeit über
2 bis 4 Stunden 
je Bereitschafts
dienst 15,—

3 Bei einer durch
schnittlichen 
Tätigkeit über
4 Stunden 
je Bereitschafts
dienst 13,—

DM

4. Für die Kontrolle der Vergütungsberechnung sind 
die Leiter der Veterinärinspektionen bei den Räten 
der Kreise bzw. Bezirke verantwortlich.

5. Die Vergütung für den im Kalendermonat geleiste
ten Bereitschaftsdienst erfolgt mit der Gehalts
zahlung des darauf folgenden Monats.

D. Schlußbestinnmingcn

1. Diese Nachtragsvereinbarung tritt mit Wirkung
vom......................... in Kraft.

2. Gleichzeitig treten folgende Bestimmungen des
Rahmenkollcktivverlragcs für die Einrichtungen 
des öffentlichen Veterinärwesens vom 13. Dezem
ber 1951 außer Kraft: n

Rechtsbestimmungen Teil C Abs. 2 Ziff. 8 b 6 
(RKV S. 11) für den durch diese Nachtragsver
einbarung erfaßten Personenkreis.

Bekanntmachung
des Beschlusses über die Fortsetzung der Zahlung 

des finanziellen Zuschusses an wissenschaftlich aus- 
gebildcte Kader in den LPG im Jahre 1961.

Vom 8. Dezember 1960

Nachstehend wird der Beschluß des Präsidiums des 
Ministerrates vom 8. Dezember 1960 über die Fort
setzung der Zahlung des finanziellen Zuschusses an 
wissenschaftlich ausgebildetc Kader in den LPG im 
Jahre 1961 auszugsweise bekanntgemacht.

#

Berlin, den 8. Dezember 1960
Der Leiter

des Büros des Präsidiums des Ministerrates
P l e n i k o w s k i

Staatssekretär

* Beschluß
über die Fortsetzung der Zahlung des finanziellen 
Zuschusses an wissenschaftlich ausgebildete Kader

in den LPG im Jahre 1961.
(Auszug)

Vom 8. Dezember 1960

Zur weiteren Unterstützung und Festigung der L?G 
wird beschlossen:
1. Den wissenschaftlich ausgebildeten Kadern (Agro

nomen, Zootechniker), die vor dem 31. Dezember 
1960 in die LPG delegiert und dort Mitglied wur
den und bisher einen staatlichen Zuschuß zu ihren 
genossenschaftlichen Einkünften nach dem Be
schluß des Präsidiums des Ministerrates vom 
4. Oktober 1956 über Maßnahmen zur weiteren 
Entwicklung und Festigung der LPG erhielten, 
wird bis zum 31. Dezember 1961 der Differenz
betrag zwischen den Einkünften aus der Genossen
schaft und ihrem früheren Einkommen in der 
MTS als finanzieller Zuschuß gewährt.


